Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen

[bookmark: _GoBack]Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen, Menschen mit (schweren) mehrfachen Behinderungen, Schülerinnen und Schüler mit Förderschwerpunkt Sehen Plus oder zusätzlichem Förderbedarf sind alles Begriffe für eine Gruppe von Menschen, für die selbstbestimmte Teilhabe in einem besonders hohen Maß aufgrund vielfältiger gesellschaftlicher Barrieren erschwert ist.
Da Studien zeigen, dass gerade bei diesen Menschen vielfältige Formen von Sehbeeinträchtigungen auftreten und sich diese in besonderer Weise auf ihr Leben, Lernen und Arbeiten auswirken, ist es eine zentrale Aufgabe der Blinden- und Sehbehindertenpädagogik diese Menschen im Blick zu behalten.

Mit der Bezeichnung „Komplexe Beeinträchtigung“ soll ausgedrückt werden, dass es um Menschen geht, für deren soziale Teilhabe besondere, umfassende Bedingungen geschaffen werden müssen.
Es geht also um eine Gruppe von Personen, die unter komplexen Lebensbedingungen lebt, wie zum Beispiel:

· Häufig nicht verstanden zu werden, somit eigene Bedürfnisse nur unzureichend einbringen zu können und dadurch häufige Erfahrungen des Scheiterns zu machen.
· Häufig die Rolle des „Störer“ zugeschrieben zu bekommen (Beispielsweise aufgrund autoaggressiven Verhaltens)
· Häufige, unkoordinierte Wechsel zwischen medizinisch-therapeutischen und pädagogischen Maßnahmen und die damit einhergehende Unsicherheit zu erleben. 

Es wird deutlich, dass es um Menschen geht, die zum einen in den meisten Fällen von Geburt an eine Vielzahl von körperlichen, sensorischen und geistigen Beeinträchtigungen aufweisen und die zum anderen auf umfassende Assistenz bei Aktivitäten in all ihren Lebensbereichen angewiesen sind, deren tatsächliche Beeinträchtigung sich aber vor Allem darin zeigt, dass sie in besonders schwerer und mehrfacher Weise von Nicht-Teilhabe und fremdbestimmten Lebensbedingungen bedroht sind.
Komplexe Beeinträchtigung und Blinden- und Sehbehindertenpädagogik
Gerade eine Beeinträchtigung des Sehens oder der visuellen Wahrnehmung kann sich in besonderem Maße auf die Lebensbedingungen und Teilhabemöglichkeiten auswirken, wenn zusätzlich noch weitere Beeinträchtigungen vorliegen.
Eine geistige Behinderung erschwert häufig die Kompensationsmöglichkeiten, die blinden und sehbehinderten Menschen ohne weitere Beeinträchtigungen zur Verfügung stehen. 
Aus diesem Grund muss es Aufgabe der Blinden- und Sehbehindertenpädagogik sein, hier ihre Fachkompetenz miteinzusetzen.
Sie muss es sich zur Aufgabe machen, alle Menschen mit Komplexen Beeinträchtigungen und Sehbeeinträchtigung in den Fokus zu nehmen, bei denen eine selbstverantwortliche und selbstbestimmte Lebensführung aufgrund unpassender Bedingungen erschwert ist.

Die Blinden- und Sehbehindertenpädagogik bringt sich in die Arbeit mit diesen Menschen ein, indem sie…

· förderdiagnostische Kompetenz zu der Bestimmung des funktionalen Sehens und der Wahrnehmungsmöglichkeiten einbringt.
· im interdisziplinären Austausch mit anderen beteiligten Disziplinen adäquate Lern-/Förder-/Arbeitsmöglichkeiten entwickelt.
· zur Gestaltung passender Lebens- und Lernräume beiträgt.
· Austauschmöglichkeiten für die verschiedenen beteiligten Berufsgruppen bietet um die Weiterentwicklung von Methoden und Medien für Menschen mit Komplexen Beeinträchtigungen zu unterstützen.

Orte des Lebens, Lernens und der Arbeit
Prinzipiell soll der Lebens-, Lern- bzw. Arbeitsort gewählt werden, der den besonderen Bedürfnissen und der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen am besten entspricht. Dies kann das Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt „Sehen“ sein, ebenso aber die wohnortnahe Regelschule, in der der besondere Förderbedarf durch entsprechende qualifizierte Hilfen abgedeckt ist oder die entsprechende Schule mit dem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ bzw. „Körperlich-Motorische Entwicklung“.
Die Verfügbarkeit von Personal mit spezifischem Fachwissen, eine garantierte interdisziplinäre Zusammenarbeit sowie die ausreichende Versorgung mit speziellen Hilfs-, Lehr- und Lernmitteln sind zu gewährleisten.
Blinde und sehbehinderte Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen bedürfen nach Erfüllung der Schulpflicht eines Arbeitsplatzes in einer Werkstatt für behinderte Menschen, einer Tagesförderstätte oder eines anderen adäquaten Arbeitsplatzes auf dem ersten Arbeitsmarkt, der dem besonderen Unterstützungs- und Förderbedarf dieses Personenkreises entsprechen kann.

Ziele lebenslangen Lernens
Förderung und Lernen sind untrennbar miteinander verbunden und stellen in dieser Verbindung eine notwendige Voraussetzung zur Teilhabe am Leben und an der Arbeit dar. Dies gilt ein Leben lang, auch und gerade für blinde und sehbehinderte Menschen mit Komplexen Beeinträchtigungen.
Lebenslanges Lernen und damit verbundene fachgerechte Förderung dieses Personenkreises ist notwendig, um…
· den Aufbau und den Erhalt einer Ich-Identität zu stützen,
· die Entwicklung eines Lebenszutrauens zu stärken,
· eine den Fähigkeiten entsprechende Schulbildung zu erreichen.
Dies ist wiederum Voraussetzung dafür,
· sich für eine berufliche Tätigkeit zu qualifizieren und diese mit entsprechender Unterstützung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt auszuüben oder
· berufliche Teilhabe im Rahmen einer Werkstatt für behinderte Menschen zu realisieren und somit eine Sicherung der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu gewährleisten.

Der VBS setzt sich dafür ein, dass diese Positionen einer fachlich interessierten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden und dadurch die notwendige Rahmenbedingungen geschaffen werden, die es blinden und sehbehinderten Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen ermöglichen, eine selbstbestimmte berufliche und soziale Teilhabe auch tatsächlich zu realisieren.
